
Warum werden in der öffentlichen De-
batte über »Organisierte Kriminalität«
vor allem die politischen Implikationen
häufig ausgeblendet? 

Eine aktuelle Bestands-
aufnahme von Hubert Beste

Es geht ein Gespenst um in Europa. Es ist
die organisierte Kriminalität«. Glaubt
man Politik und Medien, so hat diese

Parole – in Abwandlung einer CDU-Wahl-
kampfpropaganda aus der Zeit des kalten Krie-
ges – die allgemeine Einschätzung der Sicher-
heitslage auf ihrer Seite. Der Feind wandelt
nicht mehr auf ideologischen Pfaden in Form
des Bolschewismus oder Kommunismus. Er
läßt sich jetzt gemäß strafrechtlich-kontrollpoli-
tischer Koordinaten verorten und wird zu einem
zentralen Gegenstand polizeilichen und nach-
richtendienstlichen Agierens. Die nach dem Zu-
sammenbruch des real existierenden Sozialis-
mus erfolgte Ost-West-Migration hat neue
Feindbilder an die Oberfläche gespült, die für
eine Politik »innerer Sicherheit« eine geradezu
ideale Arena abgeben. Benefiziare dieser Ent-
wicklung sind aber nicht nur die kontrollpoliti-
schen Scharfmacher, sondern vor allem Polizei
und Geheimdienste, denen jetzt Ermittlungs-
und Eingriffsbefugnisse eingeräumt werden
(insbes. auf Grundlage des »OrgKG« und des
»Verbrechensbekämpfungsgesetzes«), die noch
vor 25 Jahren in dieser Republik als völlig un-
denkbar galten. Von den für ein demokratisches
Gemeinwesen konstitutiven bürgerlichen Frei-
heitsrechten, die dabei auf der Strecke bleiben,
ist sicherheitspolitisch allerdings keine Rede.

Das kontrollpolitisch günstige am OK-Phäno-
men ist, daß niemand so genau weiß, wodurch
es sich eigentlich auszeichnet. Es handelt sich
häufig um opferlose Straftaten, die in bezug auf
den staatlichen Eingriff ein genaues Ziel vermis-
sen lassen. Auf diese Weise ergibt sich eine

scheinbar logische Konsequenz: Was das
Bekämpfungsarsenal betrifft, muß – um eine
Formel von W. Hassemer zu gebrauchen – mit
Schrot geschossen werden. Da man ein präzises
Ziel nicht kennt, verspricht die größere Streuung
eine höhere Trefferquote. Unbeteiligte können
getroffen werden und unversehens in die
Mühlen der OK-Bekämpfung geraten. Die poli-
zeilichen und kontrollpolitischen Definitions-
bemühungen um OK nehmen geradezu satiri-
sche Züge an (vgl. nur Hinweise in Raith 1995:
23 ff.; Freiberg/Thamm 1992: 107 ff.). Dabei ist
der Grund für die begrifflichen Spiegelgefechte
relativ schnell ausgemacht. Die sicherheitspoli-
tischen Definitionen setzen so gut wie immer im
Bereich der Kontrollseite an (Bekämpfungszu-
sammenhang). Hinreichend zu verstehen ist »or-
ganisierte Kriminalität« aber nur auf der Grund-
lage seiner sozialstrukturellen Ursprünge und
Entwicklungsprozesse (Entstehungs- bzw. Be-
gründungszusammenhang), so daß eine schnitti-
ge OK-Definition überhaupt keinen Sinn macht. 

Angesichts der Unterschiedlichkeit histo-
risch-kultureller Entstehungsformen sowie der
Vielgestaltigkeit sozial-ökonomischer Ausprä-
gungen von »organisierter Kriminalität« dürfte
selbst dem interessierten Laien rasch klar wer-
den, daß es sich bei dem massenmedial kon-
struierten »OK-Phänomen« um ein Phantom
handelt, das der »virtual reality« in der Post-
moderne entspricht und zu Computerspielen à
la »star wars« einlädt. Wir haben es hier mit
»OK« als internationalem Mythos zu tun.
Sinnvoll reden läßt sich über »OK« also nur im
Kontext von zeitlich wie räumlich höchst va-
riablen Formen organisierten kriminellen Ver-
haltens, wobei auch hier sogleich einige Frage-
zeichen auftauchen, die sich vornehmlich auf
die Qualifizierung »kriminell« beziehen. Gera-
de das ausgehende 20. Jahrhundert liefert ein-
drucksvolle Belege für die Rolle des Staates
als vornehmsten Garanten innerer Gewaltsam-
keit, als »legitimes« Verbrechenskartell (z.B.
in Form des Stalinismus oder Hitler-Faschis-

mus; vgl. Tilly 1985; Jäger 1989). In Vari-
ierung der berühmten Clausewitz-Worte ließe
sich formulieren: organisierte Kriminalität als
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln
(vgl. Narr 1994: 126 f.).

Es sind denn auch die politischen Implikatio-
nen »organisierter Kriminalität«, die in der öf-
fentlichen Debatte systematisch ausgeblendet
werden. Ohne das Geflecht des internationalen
Finanzkapitals, ohne die Voraussetzungen des
militärisch-industriellen Komplexes, ohne die
Bedingungen multinationaler Prohibition (z.B.
im Drogenbereich), ohne eklatantes Nord-Süd-
und West-Ost-Gefälle könnten sich die jeweils
spezifischen Formen »organisierter Krimina-
lität« nicht entfalten. Die gesellschaftlichen
Ausformungen illegaler Kapitalakkumulation
sind ihrerseits gebunden an die entsprechenden
staatlichen sowie globalen Macht- und Herr-
schaftsstrukturen. Beide gehören wie siamesi-
sche Zwillingen zueinander, sind untrennbar
miteinander verwoben. Insoweit ist »organisier-
te Kriminalität« Indikator für ein Phänomen,
das sich weltweit in immer stärkerem Maße aus-
breitet und sich konzentriert in der Konkurrenz
zwischen legalem und illegalem Kapitalismus
(vgl. Arlacchi 1989; See 1992).

Angesichts der vielen »Mafias«, die sich auf
europäischem Boden angeblich tummeln, dürfte
zunächst eine Erklärung des Phänomens Mafia
hilfreich sein. Ganz zentral ist in diesem Zusam-
menhang eine Erkenntnis, die Hess bereits vor
25 Jahren in seiner bekannten Mafia-Studie
(1970: 134) herausgearbeitet hat: »Mafia ist kei-
ne Organisation, keine Geheimgesellschaft, son-
dern eine Methode«. Danach ist es sinnvoll, von
Mafiosi, mafiosem Verhalten oder mafiosen
Strukturen zu sprechen. Mafia verweist auf ein
hoch flexibles, dynamisches Beziehungsge-
flecht, das um eine oder mehrere Schlüsselfigu-
ren herum angeordnet ist (vgl. Hess 1994: 24 f.).
Es sind daher die Funktionen des mafiosen Sy-
stems, durch die es sich ganz wesentlich aus-
zeichnet.

NEUE KRIMINALPOLITIK – 3/1995 43

»Organisierte Kriminalität«
– soziale, politische und
ökonomische Dimension

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1995-3-43 - Generiert durch IP 216.73.216.168, am 22.06.2026, 05:05:44. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-1995-3-43


Zu Beginn der 70er Jahre entwickelte sich
eine bis dahin neuartige Form der Monopolisie-
rung illegaler Gewalt: die sog. »unternehmeri-
sche Mafia« (vgl. Arlacchi 1989: 89 ff.; Hess
1994: 36 ff.). Die Machtposition auf einem be-
stimmten, lokalen Territorium wird von den Ma-
fiosi dazu genutzt, die Erwerbschancen zu stei-
gern und die ökonomische Potenz insbesondere
auch zur eigenen Bereicherung einzusetzen. Es
bilden sich z.B. im Bau-, Handels- oder Dienst-
leistungssektor veränderte Unternehmensstruk-
turen heraus, die technisch auf dem neuesten
Stand sind, in denen aber der Einsatz physischer
Gewalt in ganz traditioneller Weise als Macht-

faktor genutzt wird. Die besonderen Wettbe-
werbsvorteile gegenüber den »normalen« Kon-
kurrenzunternehmen ergeben sich dabei aus drei
strategischen Dimensionen: (1.) Die Entmuti-
gung der Konkurrenz durch Androhung von Ge-
walt und ggf. durch den direkten Einsatz von
Gewalt gegen Personen und Sachen. (2.) Die
Herabsetzung der Löhne durch das Nichtab-
führen von Sozialversicherungsbeiträgen, das
Nichtvergüten von Überstunden etc., kurz: die
Einschüchterung der Belegschaft. (3.) Die Ver-
fügung über größere finanzielle Ressourcen ge-
genüber legalen Mitbewerbern. So können be-
trächtliche Gelder, die aus illegalen Tätigkeiten
(z.B. Drogenhandel) stammen, in den Kapital-
kreislauf des Unternehmens transferiert werden.   

Trotz dieses Entwicklungsprozesses ist die
ökonomische Tätigkeit des Mafioso ein sekun-
däres Moment. Er ist im Anschluß an Max We-
ber treffend als Abenteuerkapitalist zu beschrei-
ben, der an politischen Chancen und irrationalen
Spekulationen mit ganz erheblichen persönli-
chen Risiken orientiert ist, so daß im Bereich
des Rauschgifthandels gleichsam von »desorga-
nisiertem Verbrechen« (Hess 1992) auszugehen
ist. Im Zentrum mafiosen Interesses steht die Si-

cherung der Macht auf einem Territorium. Und
genau hier unterscheidet sich Mafia vom poli-
tisch-publizistisch kolportierten »OK-Phäno-
men« (vgl. Hess 1994: 38).

Wenn das maßgebliche Ziel eines mafiosen
Systems darin besteht, das Gewalt- und Protek-
tionsmonopol in einem bestimmten Raum zu er-
ringen und zu sichern, haben wir es faktisch mit
einer Umkehrung des Gewaltverhältnisses zu
tun. Hatte Tilly den Staat als »paradigmatische«
Form des Schutzkartells umschrieben, so rückt
jetzt das Schutzkartell in die Rolle des Staates.
Das Charakteristische an dieser Situation ist al-
lerdings der Umstand, daß sich nun ein doppel-
ter Konkurrenzkampf ergibt. Zum einen bleibt
der Staat als dauerhafter Monopolkonkurrent im
Feld, und zum zweiten treten andere mafiose
Mitkonkurrenten auf den Plan, die für das Mo-
nopol eine ständige Bedrohung darstellen.
Wichtigste Aktionsfelder für parastaatliches ma-
fioses Agieren sind die Märkte der öffentlichen
Aufträge und EG-Subventionen sowie vor allem
die illegalen Märkte.

Die Illegalität der Märkte führt zu einigen Be-
sonderheiten und Anomalien im Vergleich zu
den Strukturformen der legalen Ökonomie. Es
finden sich erstens »mehrwertige« Organisati-
onseinheiten, die die Fähigkeit aufweisen, öko-
nomische, politische und militärische Ressour-
cen miteinander zu kombinieren, um auf die
Mitkonkurrenten Druck auszuüben. Zweitens
wird auf ein Organisationssystem zurückgegrif-
fen, das auf informellen Netzwerken beruht, die
Vertrauen und Verläßlichkeit garantieren (z.B.
durch gemeinsame Herkunft, Nationalität, Reli-
gion, politische Überzeugung). Und schließlich
mangelt es drittens an einem formalen, staatli-
chen Regulativ, das die Warenzirkulation sichert
und die Einhaltung der Verträge überwacht. Da
sich illegale Märkte durch ein hohes Maß an
»innerer Unberechenbarkeit« auszeichnen, zielt
mafioses Verhalten speziell auf ordnungsstiften-
de Rahmenfunktionen (vgl. Hess 1994: 33 ff.;
Arlacchi 1989: 225 ff.). 

In diesem Sinne mag es eine Reihe von Ge-
meinsamkeiten geben zwischen der unterneh-
merischen, parastaatlichen Mafia Süditaliens
und den sich herausbildenden kriminellen Or-
ganisationsformen etwa in Teilen der ehemali-
gen Sowjetunion (z.B. in bezug auf den enor-
men Vertrauensverlust der Bevölkerung, die
allgegenwärtigen Betrügereien und das sich
darauf gründende Bedürfnis nach Schutz und
Ordnung). Es ist aber völlig unangemessen,
das Phänomen Mafia mit diversen organisier-
ten Kriminalitätsformen in der Bundesrepublik
gleichzusetzen, um auf diese Weise die Exi-
stenz staatsbedrohender Verbrechenssyndikate
nachzuweisen (vgl. Gambetta 1994: 335 ff.).

Daß es in der Bundesrepublik die verschie-
densten Formen organisierten kriminellen Zu-
sammenwirkens gibt, ist angesichts des Ent-
wicklungsstandes der Produktivkräfte sowie der
Internationalisierung des Finanzkapitals mit-

nichten überraschend. So ansonsten doch recht
unterschiedliche Denker wie Karl Marx und
Max Weber waren sich in einem Punkt einig:
Das Kapital ist in der bürgerlich-kapitalisti-
schen Gesellschaft das zentrale, die Religion
ersetzende Steuerungsmedium, welches sich ei-
ner wirksamen (demokratischen) Kontrolle
weitgehend entzieht. Radikal drückt dies der
amerikanische Kriminologe Chambliss (1978:
19) aus: »Geld ist das Schmieröl im Motor des
Kapitalismus und gewählte öffentliche Beamte
sind die Kolben, die die Maschine in Bewegung
halten. Diejenigen, die das Schmieröl beschaf-
fen, egal wie, sind in der Lage, den Motor so
laufen zu lassen, wie sie wollen. Kriminalität ist
ein ausgezeichneter Producer des Schmieröls
für den Kapitalismus«. Man mag diese Charak-
terisierung für überzogen halten, doch deutet
sie auf einen sehr realistischen Kern, der bereits
in der berühmten Sutherland-Definition von
White-Collar Crime angelegt ist.

Danach sind organisierte Kriminelle in mo-
dernen Gesellschaften ja gerade deshalb so er-
folgreich, weil sie als ehrenwerte Mitglieder mit
hohem Sozialprestige im Rahmen ihres berufli-
chen Engagements agieren. Es handelt sich qua-
si um »integrierte Kriminalität«, um eine kapita-
listisch vergesellschaftete Form illegaler Ge-
winnabschöpfung. Strukturell ausschlaggebend
sind dabei vor allem drei Aspekte: (1.) Es wird
fast immer in der Grauzone von legalem und il-
legalem Verhalten operiert, wobei das legale
Standbein eine Art Schutzschild gegenüber Ver-
folgungsmaßnahmen darstellt. (2.) Die internen
Kontrollen sind zumeist höchst lückenhaft (z.B.
im Bereich des Börsen- und Devisenhandels so-
wie Kreditwesens), weil sie dem Interesse an ei-
nem ungehinderten Kapitalfluß zuwiderlaufen.
(3.) Die staatlichen Strafverfolgungsbehörden
haben große Probleme, da sich die Beweislage
häufig als äußerst kompliziert erweist und die
Betroffenen über wirksame Abwehrmechanis-
men verfügen (z.B. in Form teurer, spezialisier-
ter Anwälte oder politischer Einflußnahme).
Darüber hinaus entsteht häufig ein System »ge-
genseitiger Deckung«, das von außen schwer zu
durchdringen ist. Die involvierten Akteure re-
krutieren sich aus Politik, Wirtschaft, einflußrei-
chen Verbänden oder anderen Pressure-Groups
und können auf diese Weise ein wirksames Be-
ziehungsgeflecht gegenseitiger Verweisungen
und Referenzen aufbauen, das gleichsam als
»Immunsystem« gegenüber kontrollpolitischem
Zugriff wirkt.

Der entscheidende Unterschied zur oben be-
schriebenen Mafia liegt darin, daß das Ziel ge-
rade nicht in der Errichtung einer mit dem
Staat konkurrierenden oder den Staat ersetzen
den Monopolmacht liegt, sondern – genau im
Gegenteil – staatliche Monopole bzw. »freie
Märkte« werden für die eigenen Profitinteres-
sen instrumentalisiert. Es ist eine Eigenart »in-
tegrierter Kriminalität«, möglichst ohne großes
Aufsehen im (Sub)System zu agieren, um so
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den Anschein gesellschaftlicher »Normalität«,
Legitimität, ja Legalität zu entwickeln. In der
Sprache der Strafjustiz werden solche Aktions-
formen mit »mangelndem Unrechtsbewußt-
sein« der kriminellen Akteure einzukreisen
versucht. Es gibt im Kapitalismus ganze Bran-
chen, die zu organisiertem kriminellen Han-
deln einladen bzw. von ihm leben. Der bundes-
deutsche Staat hat sich in Form seines Steuer-
systems, das im übrigen niemand mehr
überblickt, selbst eine Objektbereich geschaf-
fen, der reichlich »organisierte Kriminalität«
produziert, die jährlich Milliarden-Profite ab-
wirft. Die hinterzogenen oder »schwarzen Gel-
der« bilden ihrerseits wiederum Anschluß-
punkte für weitere kriminelle Transaktionen
(vgl. den Bericht über die Investmentbank
»Merrill Lynch«, FOCUS 24/1995: 200 ff.).

Befaßt sich jemand mit solchen illegalen Ge-
schäften in der Bundesrepublik, so ist selten
von »organisierter Kriminalität« die Rede. Po-
litiker als organisierte Kriminelle – es wäre ja
auch schlimm. Stattdessen hat sich der Begriff
»Korruption« eingebürgert; will sagen: Beste-
chung, Bestechlichkeit, Zahlen und Empfangen
von Schmiergeldern oder schlicht »Käuflich-
keit«. Korruption ist nichts Neues und schon
gar nichts spezifisch Kapitalistisches. Das zen-
trale Problem der Korruption liegt nicht darin,
daß man es macht, sondern wie man es macht
(vgl. Neckel 1995: 13). Über Käuflichkeit, die
im Grunde ja auch auf einen ganz normalen
Tauschakt verweist, regt sich heute niemand
mehr auf. Man muß es nur richtig machen.
Nicht nur an Stammtischen wird die Frage
nach dem Ende der Rechtschaffenheit disku-
tiert. Gerade auch die politische Klasse wird
nicht müde in ihren moralischen Appellen an
die BürgerInnen.         

Einen korruptiven Anwendungsfall ganz be-
sonderer Art bildet das sog. »Gesundheitswe-
sen« (treffender ist wohl der Ausdruck
»Krankheitswesen«, da es sich in erster Linie
um Geschäfte mit der Krankheit handelt). Die-
ser Sektor bietet sich für Korruption vor allem
aus drei Gründen an: (1.) Auf dem gesamten
Gesundheitsmarkt wurden zuletzt ca. 400 Mil-
liarden DM umgesetzt. (2.) Krankheit gilt als
eines der schlimmsten Schicksale des Men-
schen. Viele sind bereit, für die Linderung oder
Bekämpfung ihrer Leiden Unsummen auszu-
geben. (3.) Der Markt wird von unterschiedli-
chen Expertengruppen dominiert (aus Berei-
chen der Medizin, Pharmazie, Chemie,
Biologie etc.), die ein hohes Autoritätspotential
entfalten und sich wirksam gegenüber Ver-
dachtsmomenten abschotten können. Organisa-
tion und Struktur des Gesundheitsmarktes sind
indes durch Zusammenhänge gekennzeichnet,
die weniger durch marktwirtschaftliche Ge-
setzmäßigkeiten geprägt und erheblich stärker
durch ein Patronagesystem beeinflußt sind, das
jenseits betriebswirtschaftlicher Logiken funk-
tioniert. Gleichwohl geht es in der Pharmain-

dustrie um die Erwirtschaftung riesiger Profite:
»140 niedergelassene Ärzte, die zum winterli-
chen Kongreß ins Schweizerische Arosa rei-
sten, wurden mit Kaviar, Champagner und
Austern empfangen. Für wenige Stunden Be-
nutzung war sogar eine eigene Bobbahn gebaut
worden. (…) Und die Monheimer Arzneimit-
telfirma Schwarz Pharma stiftete 300.000
Mark für den Hartmannbund, der damit im
Herbst 1992 seine Aktion gegen die Gesund-
heitsreform finanzierte« (Tügel 1995: 23).  

Im Zeitalter teurer Apparate-, Intensiv- und
Tablettenmedizien lassen sich vielfältige Ge-
schäfte machen. Die extreme Klinikhierarchie,
an deren Spitze hochgeachtete Chefärzte und
Universitätsprofessoren stehen, fördert ein facet-
tenreiches System gegenseitiger Vorteilsnahme,
das sich auf Seiten der Krankheitsindustrie
komplettiert. Die enge Symbiose, die medizini-
sche Wissenschaft und medizinische Industrie
heute eingehen, schafft ein informationelles
Netzwerk, in dem sich die unterschiedlichen In-
teressen gut ergänzen können: hier der Hoch-
schulmediziner, der Geld für seine Forschung
braucht, dort die Pharmafirma, die Argumente
für ihr neues Präparat sucht. Branchenintern
werden Professoren, die allzu eng mit der Phar-
maindustrie kooperieren, nicht durch Zufall als
»habilitierte Pharmaberater« bezeichnet (Tügel
1995: 23). Insoweit passen auch die aufgedeck-
ten Skandale bezüglich überteuerter künstlicher
Herzklappen, HIV-infizierter Blutprodukte oder
illegalen Organhandels ins Funktionssystem des
medizinisch-industriellen Komplexes.

Ein Sektor, in dem die Korruption ganz be-
sonders blüht, ist der Baubereich oder genauer:
jener Bereich, der durch die Vergabe öffentli-
cher Bauaufträge konturiert ist. Kenner der
Branche beziffern den Schaden, der dem Fiskus
jährlich durch »gekaufte Bauaufträge« entsteht
auf 10 Milliarden DM. Bei ca. 40% aller Bau-
maßnahmen der öffentlichen Hand soll Korrup-
tion im Spiel sein. Warum ist nun gerade der
Bausektor so korruptionsanfällig? Drei Aspekte
drängen sich hier auf: (1.) Es ist die vornehmste
Aufgabe der staatlichen Leistungsverwaltung,
gleichsam die »bauliche Grundversorgung« der
Bevölkerung (in Form von Schulen, Kranken-
häusern, Sportanlagen, Verwaltungsbehörden
etc.) sowie die entsprechende Infrastrukturaus-
stattung (in Form von Verkehrswegen) sicherzu-
stellen. (2.) Es gibt keine direkt Geschädigten.
Den Schaden trägt der anonyme Steuerzahler.
(3.) Das Prinzip, das hinter diesen mittels Kor-
ruption erwirtschafteten illegalen Profiten steht,
ist so simpel wie effizient. Im Grunde braucht
der zuständige Beamte aus dem Baudezernat
nur dafür bezahlt werden, daß er bestimmte
Kartellabsprachen akzeptiert.

Welche Akteure sind involviert und wie funk-
tioniert das Korruptionssystem am Staatsbau?
Am Beispiel Südhessen läßt sich die Morpholo-
gie dieses organisierten kriminellen Zusammen-
wirkens genauer ausmachen. Die beteiligten

Personen rekrutieren sich in aller Regel aus vier
Bereichen: der Politik und staatlichen Bauver-
waltung, des Baugewerbes sowie der Ingenieur-
büros. Häufig handelt es sich um ein Zusam-
menspiel von Kommunalpolitikern, Bedienste-
ten der örtlichen Bauämter sowie leitenden
Mitarbeitern der Baufirmen. Diese bilden ein
mehr oder weniger enges Beziehungsgeflecht,
das als zentrale Schaltstelle in den meisten Fäl-
len den kommunalpolitischen Sektor ausweist.
Dabei erstreckt sich die Rolle der involvierten
Politiker (fast ausschließlich aus CDU und
SPD) in wesentlichen auf zwei Funktionen:

Zum ersten machen sie (z.B. als Bürgermeister,
Vize-Landrat, Beigeordneter, Haupt- und
Finanzausschußvorsitzender, Vorstandsmitglied
eines größeren Unternehmens) ihren politischen
Einfluß geltend, daß ganz bestimmte Baufir-
men den Zuschlag für den Bauauftrag bekom-
men. Diesem Ziel dient etwa eine beschränkte
Ausschreibung. Zum zweiten decken sie die
Korruption innerhalb der öffentlichen Verwal-
tung kraft ihres Amtes nach außen ab, da es bei
größeren Korruptionsgeschäften einer Protek-
tion durch die politische Spitze bedarf.

Auf welche Weise wird nun illegaler Profit
erwirtschaftet? Das System ist im Grunde denk-
bar einfach. Die am stärksten verbreitete und ef-
fektivste Form illegaler Gewinnabschöpfung be-
zieht sich auf berechnete Leistungen, die von
den Bauunternehmen nicht erbracht wurden. So
werden bei der Abrechnung falsche Aufmaße
angegeben oder in die Angebote sog. »Luftnum-
mern« (Preise für Leistungen, die später nicht
erbracht werden) eingebaut. Weiterhin werden
von den Unternehmen fingierte Rechnungen
einschließlich fiktiver Leistungen bzw. überhöh-
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ter Preise vorgelegt. Die gezahlten Bestechungs-
gelder können sich insofern noch mit einem Ex-
traprofit amortisieren.

Wie wird bestochen? Die Aufgabe der Amt-
sträger und Bediensteten der Bauämter liegt
darin, das aus Wettbewerbsausschluß und über-
höhten Baukosten bestehende Vergabesystem
aufrechtzuerhalten. Um sich dieser bürokrati-
schen Gunst langfristig zu versichern, hat sich
ein sehr phantasievoller und variantenreicher
Bestechungsmodus herausgebildet. Grundlage
sind Geldzahlungen sowie Sach- und Dienstlei-
stungen, die häufig in Kombinationsform auf-
treten. Neben Bargeld, Provisionen, regelmäßi-
gen Einkünften (»zweite Gehälter«) werden vor
allem Sachleistungen in Form von Autos, hoch-
wertigen Haushaltsgeräten und Flugreisen ge-
währt. Darüber hinaus bieten sich Bau- und Re-
novierungsarbeiten an den Eigenheimen der
involvierten Akteure für die Baubranche gera-
dezu an, wobei diese Leistungen gratis oder zu
einem stark ermäßigten Satz (20–30% der übli-
chen Kosten) erbracht werden. So sollen die
Staatsbediensteten regelrechte Orderlisten (z.B.
mit genauen Typenbezeichnungen von Luxus-
wagen oder Haushaltsgütern) an die Bauunter-
nehmen versandt haben, die ihre Angestellten
sodann über das »richtige Absprechen« aufge-
klärt hätten (FR v. 26.4.1994: 19). 

In der Tagespresse ist von einem »Korrupti-
onssumpf« in Südhessen die Rede. Die Staats-
anwaltschaft Darmstadt beklagt sich über die
politische Einflußnahme der Verteidigerseite.
So kamen von den Kanzleien »Schriftsätze mit
Anträgen, die Ermittlungen bis zur Kommunal-
wahl auszusetzen«. Der zuständige Oberstaats-
anwalt wird diesbezüglich mit dem Satz zitiert:
»Das muß man sich einmal vorstellen, daß so
etwas ein ausgebildeter Jurist verlangt« (FR v.
1.3.1993: 23). Angeprangert werden speziell
Offenheit, Dreistigkeit, aber auch Plumpheit,
mit denen die Betrügereien in der öffentlichen
Verwaltung abliefen. In aller Regel gibt sich
die politische Spitze ahnungslos oder versteht
die Zuwendungen von den Baufirmen »eher als
Spendenaktion« (FR v. 23.4.1994: 17). Es
konnte sich offenbar ein Korruptionsnetz her-
ausbilden, das mit einer intakten Organisati-
onsstruktur (Kartellabsprachen der Baufirmen,
Ingenieurbüro als Schaltstelle, Kommunalpoli-
tiker als »Geldboten«) ausgestattet war (FR v.
20.7.1994: 20).             

Korruption in den kommunalen Bauverwal-
tungen wird als weitgehende Normalität einge-
stuft. Danach hätten sich Bestechlichkeit und
Vorteilsannahme gewissermaßen neben der Le-
galität etabliert und das Gewicht von »Sozial-
normen« angenommen (FAZ v. 8.1.1993: 44).
Beschuldigte werden von der politischen
Führung bisweilen in behördeninterne Arbeits-
gruppen geschickt, die in bezug auf die Verga-
be von Bauaufträgen Verfahren gegen Korrup-
tionsanfälligkeit entwickeln sollen (FAZ v.
5.2.1993: 66). Die der öffentlichen Hand ent-

standenen Schäden können nur unzureichend
aufgearbeitet werden, da auf eine mehr als
20jährige Korruptionspraxis in den Städten und
Gemeinden verwiesen wird.

Die Vorschläge und Maßnahmen gegen Kor-
ruption in der öffentlichen Bauverwaltung sind
bekannt: Planung, Objektüberwachung und
Ausführung von Bauleistungen sind zu tren-
nen. Unabhängige Fachleute sind an der Pla-
nung, Ausführung und Abrechnung zu beteili-
gen. Aufträge sind grundsätzlich öffentlich und
überregional auszuschreiben und nach einem
öffentlichen Wettbewerb zu vergeben. Das Ver-
gabeverfahren ist sodann in die Hand einer
vom planenden Fachamt unabhängigen Stelle
zu legen (z.B. Landesrechnungshof oder kom-
munaler Prüfungsverband). Der Katalog klingt
gut. Die Frage ist nur, welche Folgen diese Or-
ganisationskontrollen zeitigen. Stellen wir uns
einfach vor, daß diese zusätzlichen bürokrati-
schen Genehmigungsprozesse den vermeintli-
chen Vorteil der Korruptionsfreiheit (mehr als)
neutralisieren. Dann wäre Korruption tatsäch-
lich die kostengünstigere Variante bei der Ver-
gabe öffentlicher Bauaufträge.

Dr. Hubert Beste ist Soziologe und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich

Rechtswissenschaft der Universität Frankfurt
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Ich danke Oliver Kestel für die Zeitungsre-
cherche zum »südhessischen Bauskandal«.

Michael Förster

Jurist im Dienst 
des Unrechts
Leben und Werk 
des ehemaligen Staatssekretärs
im Reichsjustizministerium,
Franz Schlegelberger
(1876–1970)

Franz Schlegelberger war der ranghöch-
ste Jurist Hitlers, der den Zusammen-
bruch des Regimes überlebt hat. Schon
vor 1933 zum Staatssekretär im Reichs-
justizministerium aufgestiegen, amtierte
er seit Anfang 1941 als geschäftsführen-
der Reichsjustizminister, bis er im
August 1942 in den Ruhestand trat und
durch den überzeugten Nationalsozia-
listen Thierack ersetzt wurde. Obwohl
selbst nicht überzeugter Nationalsozialist
– er empfand sich eher als bürgerlich-
konservativ – prägte er in seiner heraus-
ragenden Funktion maßgeblich die ver-
hängnisvolle Rolle der furchtbaren
Juristen im Dritten Reich und mußte sich
dafür nach dem Krieg vor verschiedenen
Gerichten verantworten.
Mit der Lebensbeschreibung weist der
Autor nach, daß seine verhängnisvolle
Rolle im Hitlerregime weniger tragisch
als konsequent war. Die Monographie
richtet sich nicht nur an Rechtshistoriker
und Juristen, sondern an alle, die sich
mit der Rolle der Juristen im Hitler-
deutschland und danach auseinanderset-
zen. 
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